
Höhe der Lärmpegel 

Die Ermittlung der in den Lärmkarten dargestellten Lärmpegel basiert auf neuen EU-

harmonisierten Berechnungsverfahren. Ein direkter Vergleich mit in Deutschland 

vorhandenen Grenz- und Richtwerten ist daher nur eingeschränkt möglich, da andere 

Berechnungsverfahren zu Grunde gelegt werden. 

Für eine Bewertung der Lärmsituation können die Angaben in den vorhandenen 

Regelwerken dennoch zur Orientierung herangezogen werden. Ein gesetzlicher Anspruch 

auf Lärmminderung entsteht durch die Lärmkarten oder die Aktionspläne jedoch nicht. 

Pegelbereich Bewertung Hintergrund zur Bewertung 

> 70 dB(A) 
LDEN(*1.) 
 
> 60 dB(A) 
Lnight (*2.)  

sehr hohe 
Belastung • Sanierungswerte gem. VLärmSchR 97(*3.) 

können überschritten sein  

• Lärmbeeinträchtigungen, die im Einzelfall 
straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, aktive 
oder passive Schallschutzmaßnahmen auslösen 
können  

65-70 dB(A) 
LDEN 
 
55-60 dB(A 
Lnight  

hohe 
Belastung • Vorsorgewerte gem. 16. BImSchV(*4.)für 

Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 
können die überschritten sein  

• Lärmbeeinträchtigungen lösen bei Neu- und 
Umbaumaßnahmen in o.g. Gebieten Lärmschutz 
aus  

• kurzfristiges Handlungsziel zur Vermeidung 
von Gesundheitsgefährdung von 65 dB(A) tags 
und 55 dB(A) nachts (SRU(*5.))  

< 65 dB(A) 
LDEN 
 
< 55 dB(A) 
Lnight  

Belastung / 
Belästigung • Vorsorgewerte für reine und allgemeine 

Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete der 16. 
BImSchV können überschritten sein  

• Lärmbeeinträchtigungen lösen bei Neubau 
und wesentlicher Änderung in o.g. Gebieten 
Lärmschutz aus  

• Mittelfristiges Handlungsziel zur Prävention 
bei 62 dB(A) tags und 52 dB(A) nachts (SRU)  

• langfristig anzustrebender Pegel als 
Vorsorgeziel bei 55 dB(A) tags und 45 dB(A) 
nachts (SRU)  

Fußnoten 

1. LDEN: Lärmbelastung, gemittelt über Tag, Abend und Nacht mit Zuschlägen für den Abend und die Nacht  

2. Lnight: Lärmbelastung, gemittelt die Nacht  

3. Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes - VLärmSchR 97 -  

4. Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV  

5. Sondergutachten des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen; Umwelt und Gesundheit, Risiken richtig einschätzen; 
Deutscher Bundestag Drucksache 14/2300  


